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II. Fertigung 

Er l gut er nze n 

zum Teilbebauungsplan "In den Rust;gärten" in der Gemeinde 
Bobenheim am Berg. 

1. 

1.Die zeichnerische Darstellung des Bebauungsplanes wozu die 
Erklärung der Signaturen gehört, ist in Verbindung mi die­ 
sen Erläuterungen maßgebend. 
a) die Handhabung der baupolizeilichen Vorschriften (} 2o 

Abs. 1, Buchst. b.u.c., $ 60 $ 63 des ufbu;eseves.) 

b) die zu seiner Verwirklichung zu treffenden Maßnahmen 
zur Ordnung des Grund und Bodens uns der Bebauung, 
S$ 23-59, $ 61 u. 62 des Aufbaugesetzes). 

2. Maße und Punkte der zeichnerischen Darstellung sind für die 
üoercragung in die irklichkei nur verbindlich, soweit die­ 
selben in den Bebauungsplan eingezeichnet sind und es handelt 
sich im Besonderen um: 

Fahrbahnbreite und Straßenbegrenzungslinie 
bstände von auflucht5linien die mit der 
Straßenbegrenzungslinie nicht; zusammenfallen. 

2. 

Mit der Umbegrenzungslinie ist das künftige Baugebiet abgegrenzt. 
Die Umgrenzungslinien sind im Bebauungsplan in oleu als Baugebiet 
eingezeichnet. Das Baugebiet is als gemischtes ohn- und Ilein­ 
siedlungsgebies mis lndir;scafclichem Charakter zu berochen. 

Diese Erläuterungen sind ein bestand5eil des ieiloebuunzsplanes 
(Durchführungsplan) und legen die bei der Gestaltung der Durch­ 
führung besonders zu berücksichtigenden Gesichtspunk;e fest, die 
in der Planung nicht hinreichend zum Ausdruck gebracht erden 
können. 

+. 
Für die Lage und Stellung der Gebäude, ist der Teilbebauungsplan 
maßgebend. Verkehrsflächen, Freiflächen, öffentliche nlagen und 
Vorgärten haben dem Bebauungsplan zu entsprechen. 
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5. 

Das Gebiet,welches der Teilbebauungsplan umfaßt, ist ein iohn­ 
bz. Siedlungsgebiet. 

-­ o. 
Die Baufluchtlinien sind als äusserstce Bebauungsgrenze einzu­ 
halten, 

7. 
Die im Teilbebauungsplan eingetragenes Lage, Pirstrichtung und 
Stockwerkszahl der vorgesehenen Hauser sind einzuhalten. Frei­ 
stehende Umfassungswände (sog. Brandgiebel) ohne Offnungen i­ = sind unzulässig. 
Alle Baukörppr, auch die der Nebengebäude, sind architektonisch 
und handwerklich gut und einwandfrei durchzuoilden. Der seitliche 
Grenzabstand der Hauptgebäude hat mind. 5,50 m. zu betr gen. So­ 
weit in begründeten Ausnahmefällen davon abgewichen wird, muß 
jedoch der Gebäudeabstand mit 7,oo m. gewährleistet sein. 

8. 
a) Die Stellung der Gebäude ist im Teilebauungsplan festgelegt. 

Eine Grenzbebauung darf nur unter Beachtung der einschlägigen 
Bestimmungen erfolgen. Der Bauwich darf durch Nebengebäude 
nicht eingeengt werden. 

b) Die Sockelhöhe der Gebäude darf o,90 m. über der Straßenober­ 
kante nicht überschreiten. 

c) Die Dachneigung bei 1 1/2 gesch. ird mis ca. 51 vorgeschrie­ 
ben, die Kniestockhöhe (von OK. bis OK. a5elschwelle) darf 
o,9o nicht überschreitcen. 
Die 2-gesch. Gebäude müssen mit 3 Dachneigung ausgeführt wer­ 
den. 

d) Die Dächer sind bei den 'raufseien mit einem Sparrengesims 
auszubilden. Der Dachüberstand soll mind. o,50 m. betragen. 
Die Dachfläche soll nach iöglichkeit mit; dunklen Ziegeln ein­ 
gedeckt werden. 

e) Dachausbauten (Gaupen) müssen in ihren Größenverhältnis dem 
Baukörper entsprechen. 

9. 

Es sind nur Putzaren ohne starke Musterungen oder Plastiken zu­ 
gelassen. Grelle Farbanstriche oder Ölfarbenanscriche der Au en­ 
winde sind nicht gestattet5. 

10. 
Die Einfriedigung ist als Naturzaun mic halbrunden, ruenörmigen 
;ekreuzten Derbstengen (imprägniert), 1,oo m hoch (a/x), Sockel 
1o cm über Bürgersteig auszuführen. 
Die notwendigen Türen und evtl. Pore in d.r zleichen Ausführung 
tunlichst ohne Pfeiler. 

Für die Einfriedigung ist die baupolizeiliche Genehmigung erforderl. 
r 
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11. 

Die häuslichen Abwässer müssen is zur Erstellung der gemeindlichen 
Kanalisation in geschlossene Jaulgruben i einem Mindestinhalt von 
100l/E (jedoch nicht kleiner als ooo l.) gesammelc und je nch Be­ 
darf abgefahren erden. Die Gruben sind n ch Höhenlage und Ausbau­ 
art zu gestalten, daß sie beim spaeren nschlu an den Str Senknal 
als Dreikammer- ulgruben gem. DI 4261 Verwendunz finden können. 
ine Versickerung ist; nicht; gestattet5. 

12. 

Zuwiderhandlungen erden n ch den gesetzlichen Bestimmungen bes5rf. 

Die vorsehenden rläu6erunen treten mit ihrer Fe 5stellung in 
Kraft. 

LN.MAMA.KM MA MOL MIME MMJLLLLLLLLLII, JIM 
Bobehe im an Berg, den 16. März l959. 
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Tgb. Nr. 

Gemeindeverwaltung 
B o b e n h e i m a. Be r g 

Telefon 472 Freinsheim 

B8obenheim a. Berg, den 6. März 1959 1 
1 

Es wird hiermit bestätigt, da vorstehende Erläuterungen zum Teil­ 
Bebauungsplan der Gemeinde Bobenheim am Berg " In den Rstgärten" 
vom • Februar 1959 bis einschließlich • März 1959 nach vorheriger 
ortsüblicher Bekanntmachung durch die Ortsschelle z jedermanns Ein­ 
sichtnahme auf dem Bürgermeisteramt öffentlich ausgelegt waren. 
Einsprüche wurden ntcht geltend gemacht. 

Gemeindeverwaltung 
Bobenheim am Berg e 

II. Fertigung 

- Krisszat ­ 
1 

Der Teilbebauungsplan und die Erläuterungen hiezu " in den 
ustgärten " der Gemeinde Bobenhein a Berg, wurde auf Grund 
$ 19 Abs, ? des Aufbaugesetzes von 18,8.1949 nit Entschltesung 
der Bezirksregierung der Pfalz, Neustadt an der Tetnstrasse 
von 21.3.1960 - As.: 42d/143-31 6746/60 genehmigt. 
± der Gemeinderat hat in seiner Sitzung von ? lai 1960 
eins timtg beschlossen, das der genehigte Teilbebauungsplan 
in den iustgärten feststeht. Bekanntgabe de· Feststellun) er­ 
folgte an l4, iat 196o durch dte 0rtsschell und durch öffent­ 
lichen Anschlag 

1 i1960 
Bobenheim am berg, den...--­ 

eindeverwaltung: 
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